
1 Spielfeld und Spielfeldausstattung 

1.1 Das Spielfeld ist ein Rechteck und wird durch 40 mm breite Linien, wie in 
Abbildung A dargestellt, begrenzt.

1.2 Die Linien, die das Feld begrenzen, müssen leicht erkennbar sein
(kontrastreich), vorzugsweise in den Farben weiß oder gelb.

1.3 Die Linien sind Teil des Spielfeldbereichs, den sie begrenzen. 
1.4 Die Pfosten haben vom Boden des Spielfeldes gemessen eine Höhe von 1,55 

m und müssen vertikal verbleiben, wenn das Netz gespannt ist, wie unter Regel
1.10 beschrieben. Pfosten oder deren Stützen dürfen dabei nicht in das Feld
hineinragen.

1.5 Die Pfosten werden auf den Seitenlinien des Doppelspielfeldes platziert, wie in
Abbildung A dargestellt, gleichgültig, ob Einzel oder Doppel gespielt wird. 

1.6 Das Netz ist aus feiner, dunkelfarbiger Kordel von gleichmäßiger Stärke hergestellt. 
 Die Maschen dürfen nicht kleiner sein als 15 mm und nicht größer als 20 mm. 
1.7 Das Netz ist 760 mm tief und wenigstens 6,10 m breit. 
1.8 Die Netzoberkante wird mit einem 75 mm breiten, gedoppelten weißen Band 

eingefasst, durch das eine Kordel oder ein Kabel (Seil) gezogen wird. Dieses Band 
muss auf der Kordel oder dem Kabel (Seil) aufliegen. 

1.9 Kordel oder Kabel (Seil) müssen spannkräftig genug sein, um an den oberen Enden 
der Pfosten straff gespannt werden zu können. 

1.10 Die Netzoberkante muss, vom Boden des Spielfeldes gemessen, in der Mitte des 
Feldes eine Höhe von 1,524 m und an den äußeren Begrenzungslinien des 
Doppelspielfeldes eine Höhe von 1,55 m haben. 

1.11 Zwischen den seitlichen Netzabschlüssen und den Pfosten darf keine Lücke sein. 
Falls erforderlich, müssen diese Abschlüsse in der gesamten Netztiefe am Ende mit 
den Pfosten befestigt werden. 

(Der freie Raum zwischen Seiten- bzw. Grundlinien zu einem anderen Spielfeld oder zur Wand muss
mindestens 0,30 m bzw. 1,30 m betragen. In diesem erweiterten Bereich muss ein Spieler mit einem
nach oben gestreckten Schläger aufrecht stehen können, ohne die Decke oder andere Hindernisse
zu berühren. Dies entspricht einer Mindesthöhe von 3 m.

Im Bereich des Deutschen Badmintonverbandes gilt: Eine Halle ist uneingeschränkt bespielbar,
wenn sie eine lichte Höhe von mindestens 9,00 m aufweist. Bei einer Hallenhöhe von unter 5,00 m
ist sie nicht bespielbar. Die lichte Höhe einer Halle ist vom Boden bis zum untersten Teil der
Deckenkonstruktion zu messen. Ist ein Deckenbalken vorhanden, auch wenn über ihm noch freier
Raum ist, so misst die lichte Höhe vom Boden bis zum untersten Rand des Balkens.)



 Abbildung A 

 Anmerkung: Das Spielfeld wird für Einzel und Doppel benutzt. 
    Diagonale Länge des Gesamtfeldes:  14,723 m. 

(Einzel) 

(Doppel) 



2 Spielball

2.1 Der Spielball darf aus natürlichen und / oder synthetischen Materialien hergestellt
werden. Unabhängig vom Material, aus dem der Ball besteht, sollte er ganz
allgemein den Flugeigenschaften eines Naturfederballs mit Korkbasis entsprechen. 
Die Basis ist mit einer dünnen Lederschicht überzogen. 

2.2 Federball
2.2.1 Der Federball muss 16 an der Basis befestigte Federn haben.
2.2.2 Die Federn müssen eine einheitliche Länge zwischen 62 und 70 mm

aufweisen, gemessen von der Spitze bis zur Oberkante der Basis. 
2.2.3 Die Spitzen der Federn müssen einen Kreis bilden mit einem Durchmesser

von 58 bis 68 mm.
2.2.4 Die Federn müssen fest mit Zwirn oder einem anderen geeigneten Material

   befestigt sein. 
2.2.5 Die Basis muss einen Durchmesser von 25 bis 28 mm haben und unten
   abgerundet sein.
2.2.6 Der Federball muss zwischen 4,74 g und 5,50 g wiegen.

2.3 Kunststoffball 
 2.3.1   Der Korb oder die Nachbildung von Federn aus synthetischem Material  
  ersetzt die Naturfedern. 
 2.3.2   Die Basis ist in Regel 2.2.5 beschrieben. 
 2.3.3   Maße und Gewichte müssen wie in den Regeln  2.2.2, 2.2.3 und 2.2.6 sein.  
            Aufgrund unterschiedlichen spezifischen Gewichts und Verhaltens von 
            synthetischem Material im Vergleich mit Naturfedern ist jedoch eine  
            Abweichung bis zu 10% akzeptabel. 

2.4 Unter dem Vorbehalt, dass allgemeine Form, Geschwindigkeit und Flugeigenschaft 
des Spielballes nicht verändert werden, können Abweichungen von 
 den obigen Spezifikationen mit Genehmigung des zuständigen Nationalverbandes 
vorgenommen werden an Orten, die aufgrund von atmosphärischen oder kli-
matischen Bedingungen für den Standardfederball ungeeignet sind. 


